
1 Straf ■Prozeßordnung — StPO — 94

§ 247
Vorläufige Einstellung

Das Gericht spricht die vorläufige Ein
stellung des Verfahrens aus, wenn

1. der Angeklagte abwesend ist, nach 
der Tat geisteskrank geworden oder sonst 
schwer erkrankt ist;

2. die zu erwartende Maßnahme der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit neben 
einer weiteren Maßnahme, die der Ange
klagte wegen einer anderen Straftat zu 
erwarten hat, nicht ins Gewicht fällt;

3. der Angeklagte wegen der Straftat 
einem anderen Staat ausgeliefert wird.

§ 248
Endgültige Einstellung

(1) Das Gericht spricht die endgültige 
Einstellung aus, wenn

1. die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Strafverfolgung fehlen;

2. der jugendliche Angeklagte auf 
Grund des Entwicklungsstandes seiner Per
sönlichkeit nicht fähig war, sich bei der 
Entscheidung zur Tat von den geltenden 
Regeln des gesellschaftlichen Zusammen
lebens leiten zu lassen;

3. der Angeklagte zurechnungsunfähig 
ist;

4. der Generalstaatsanwalt der Deut
schen Demokratischen Republik die An
klage zurückgenommen hat.

(2) Erfolgt die Einstellung, weil der ju
gendliche Angeklagte auf Grund des Ent
wicklungsstandes seiner Persönlichkeit 
nicht fähig war, sich bei seiner Entschei
dung zur Tat von den geltenden Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens leiten 
zu lassen, sind den Organen der Jugend
hilfe die getroffenen Feststellungen mitzu
teilen.

(3) Dem jugendlichen Angeklagten wer
den die Gründe einer Einstellung gemäß 
Absatz 1 Ziffer 2 nicht mitgeteilt, soweit 
davon Nachteile für seine Erziehung zu be
fürchten sind.

(4) Erfolgt die Einstellung wegen Zu
rechnungsunfähigkeit des Angeklagten, 
kann in der Hauptverhandlung gleichzeitig 
die Einweisung in psychiatrische Einrich
tungen nach den hierfür geltenden gesetz
lichen Bestimmungen angeordnet werden.

Anmerkung: Die gesetzlichen Voraus
setzungen für die gerichtliche Einweisung 
in eine psychiatrische Einrichtung regelt 
§ 11 des EinwG (Reg.-Nr. 10). Beachte hier
zu auch Absdm. IV.2. und IV.3. des 
PrBOG zum EinwG (abgedr. als Anm. nach 
§ 12 des EinwG). Zu der Verantwortung für 
die Durchsetzung gerichtlicher Einweisun
gen in psychiatrische Einrichtungen und den 
hierbei zu beachtenden Informationspflich- 
den der Gerichte vgl. §§ 52, 53 der 1. DB 
zur StPO (Reg.-Nr. 2).

(5) Lag ein Schadensersatzantrag vor, ist 
der Geschädigte darüber zu unterrichten, in 
welcher Weise er seine Schadensersatzan
sprüche geltend machen kann.

§ 249
Umwandlung der vorläufigen Einstellung

Das Gericht kann die gemäß § 247 vor
läufig eingestellten Verfahren endgültig 
einstellen, wenn

1. die Krankheit des Angeklagten sich 
als unheilbar erweist;

2. die gemäß § 247 Ziffer 2 zu erwar
tende Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit rechtskräftig ausgespro
chen wurde;

3. der Angeklagte gemäß § 247 Ziffer 3 
in dem anderen Staat bestraft wurde;

4. die gesetzlichen Voraussetzungen der 
Strafverfolgung in Wegfall geraten sind.

§250
Verweisung

(1) Ergibt sich, daß das Gericht gemäß 
§ 30 des Gerichtsverfassungsgesetzes oder 
§§ 4, 11 Absatz 2 oder 14 Absatz 1 Ziffer 2 
der Militärgerichtsordnung sachlich nicht 
zuständig ist, spricht es seine Unzuständig
keit aus und verweist die Sache an das 
sachlich zuständige Gericht.

(2) Beantragt der Staatsanwalt auf 
Grund des Ergebnisses der Hauptverhand
lung bei dem Kreisgericht die Verweisung 
an das Bezirksgericht, hat das Kreisgericht 
die Verweisung auszusprechen.

(3) Eines neuen Eröffnungsbeschlusses 
bedarf es nicht.


